
Satzung

1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins

1.1 Der Verein führt den Namen „iJUG Interessenverbund der Java-User Groups“.

1.2 Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach erfolgter Eintragung führt der
Verein den Namenszusatz „e.V.“.

1.3 Sitz des Vereins ist Berlin.

1.4 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2 Zweck des Vereins

Der Verein hat den Zweck, die gemeinsamen Interessen der Java-Anwendergruppen sowie der
Anwender im deutschsprachigen Raum, insbesondere gegenüber Entwicklern, Herstellern,
Vertriebsunternehmen sowie der Öffentlichkeit, umfassend zu vertreten. Der Verein basiert auf Gruppen
von Mitgliedern sowie Gruppen von Anwendern, die selbst als Verein organisiert sind. Die
verschiedenen regionalen oder thematischen Gruppen bilden die Mitgliederversammlung, als oberstes
Organ des Vereins. Bei Wahrung der Eigenständigkeit der Mitglieder und Gruppen sollen insbesondere
eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit stattfinden, der Informations- und Erfahrungsaustausch sowie
Netzwerkbildung gefördert werden. Der Verein hilft den Java-Anwendern, sich so weit erforderlich zu
strukturieren und ihre Interessen zu artikulieren. Der Verein kann zur Unterstützung der Ziele des
Vereins Fördermitglieder aufnehmen.

3 Vollmitgliedschaft

3.1 Mitglied können natürliche oder juristische Personen werden. Bei juristischen Personen ist
Voraussetzung, dass deren Zweck ganz oder teilweise einer Java-Anwendergruppe entspricht. Bei
natürlichen Personen ist Voraussetzung, dass diese eine nachhaltig organisierte Java-Anwendergruppe
nach deren internen Regelungen vertreten.

3.2 Der Antrag auf Mitgliedschaft kann schriftlich oder textförmig gestellt werden. Es sind geeignete
Nachweise zur Eigenschaft als Java-Anwendergruppe oder deren Repräsentanz beizufügen. Ein
Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht.

3.3 Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung. Der Beschluss ist zu dokumentieren.

3.4 Die Mitgliedschaft endet:

3.4.1 durch Austritt, der nur schriftlich mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres gegenüber dem
Vorstand mit einer Frist von drei Monaten erklärt werden kann;



3.4.2 bei juristischen Personen durch Aufgabe des Zwecks als Java-Anwendergruppe, Auflösung,
Insolvenz oder andere Beendigungsgründe;

3.4.3 bei natürlichen Personen durch Benennung eines neuen Repräsentanten durch die repräsentierte
Java-Anwendergruppe oder deren Tod;

3.4.4 Ausschluss aus wichtigem Grund, der nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer
Mehrheit von 3⁄4 der angegebenen Stimmen nach Anhörung des Mitglieds durch den Vorstand erfolgen
kann; als wichtiger Grund ist insbesondere anzusehen, wenn ein Mitglied seinen Beitrag trotz Mahnung
nicht geleistet hat.

3.5 Sämtliche Zusendungen an Mitglieder gelten als bewirkt, wenn sie an die letzte bekannte
Kommunikationsadresse gesandt worden sind.

4 Gruppenmitgliedschaft und Gruppen

4.1 Gruppenmitglieder sind Mitglieder des Vereins. Gruppenmitglieder können natürliche Personen
werden, wenn sie Java-Anwender sind, dem Verein oder einer Java-Anwendergruppe nahe stehen. Der
Antrag auf Gruppenmitgliedschaft kann schriftlich oder textförmig über den Sprecher der Gruppe beim
Vorstand gestellt werden. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Beschluss ist zu
dokumentieren. Ein Anspruch auf Gruppenmitgliedschaft besteht nicht. Für den Austritt gelten 3.4.1 mit
der Maßgabe einer Frist von einem Monat und der Erklärung durch mindestens textförmige Erklärung,
3.4.3 sowie 3.4.4. entsprechend. Für Zusendungen gilt 3.5 entsprechend.

4.2 Gruppenmitglieder organisieren sich zu Zwecken des Vereins in regionalen oder thematischen
Gruppen. Gruppen sind der Mitgliederversammlung anzuzeigen und von dieser zu bestätigen, was nur
aus wichtigem Grund verweigert werden darf. Jedes Gruppenmitglied muss anzeigen, zu welcher
Gruppe es gehört.

4.3 Die Gruppenmitglieder einer Gruppe wählen einen Sprecher; die Regelungen zur
Mitgliederversammlung gelten dafür entsprechend. Der Sprecher nimmt auch das Stimmrecht für die
Gruppenmitglieder in der Mitgliederversammlung gemeinsam wahr. Er ist als Delegierter in der
Mitgliederversammlung stimmberechtigt mit einer Stimme, wie ein natürliches Mitglied nach 3. Der
Sprecher hat das passive Wahlrecht über die Dauer des Sprecheramts hinaus.

5. Fördermitglieder

5.1 Fördermitglied können natürliche oder juristische Personen werden.

5.2 Fördermitglieder sind dem Verein durch aktive Mitarbeit, der finanziellen oder ideellen Unterstützung
der Zwecke des Vereins verbunden.

5.2 Fördermitglieder haben kein Stimmrecht. Ein fester Beitrag wird nicht erhoben.

6 Organe des Vereins



Organe des Vereins sind:

6.1 die Mitgliederversammlung

6.2 der Vorstand

7 Mitgliederversammlung

7.1 Die ordentliche Mitgliederversammlung ist jährlich abzuhalten. Der Vorstand ruft die
Mitgliederversammlung schriftlich oder textförmig unter Angabe der Tagesordnung vier Wochen vor dem
Termin ein. Jedes Mitglied kann bis zwei Wochen vor dem Termin die Ergänzung der Tagesordnung
beantragen. Die Entscheidung über die Ergänzung der Tagesordnung liegt im Ermessen des
Vorstandes. Der Vorstand ist zur Ergänzung verpflichtet, wenn mehr als 1/10 der Mitglieder die
Ergänzung beantragt. Die Ergänzung der Tagesordnung ist unverzüglich textförmig und zu Beginn der
Mitgliederversammlung bekannt zu geben.

7.2 Die ordentliche Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

7.2.1 Beschlussfassung zu Tätigkeiten des Vereins,

7.2.2 Bestellung, Entlastung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern,

7.2.3 Beschlussfassung zum Mitgliedsbeitrag,

7.2.4 Aufnahme und Ausschließung von Mitgliedern,

7.2.5 Beschlussfassung zu Satzungsänderungen,

7.2.6 Beschlussfassung zur Auflösung des Vereins,

7.2.7 Beschlussfassung über alle übrigen ihr nach der Satzung zugewiesenen Aufgaben.

7.3 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden geleitet; im Verhinderungsfall durch einen
stellvertretenden Vorsitzenden. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich, die Versammlung kann
jedoch mit Mehrheit Gäste zulassen.

7.4 Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

7.5 Jedes Mitglied und jede Gruppe kann bis zu drei Repräsentanten in die Mitgliederversammlung
entsenden. Repräsentant kann ein gesetzlicher Vertreter des Mitglieds, ein Mitglied des Mitglieds oder
ein Mitglied derselben Anwendergruppe im Falle von natürlichen Mitgliedern sein.

7.6 Jedes Mitglied und jeder Sprecher hat eine Stimme. Bei juristischen Personen stimmt ein
gesetzlicher Vertreter, bei natürlichen Personen diese Person ab. Es ist zulässig schriftliche
Stimmrechtsvollmacht zu erteilen, jedoch nur an einen Repräsentanten aus derselben Java-



Anwendergruppe. Die Stimmrechtsvollmacht ist auf Nachfrage des Vorstandes in geeigneter Form
nachzuweisen.

7.7 Beschlüsse werden grundsätzlich mit einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Mitglieder
und Sprecher gefasst. Satzungsändernde Beschlüsse oder über die Auflösung bedürfen einer Mehrheit
von 3⁄4 der abgegebenen Stimmen der Mitglieder und Sprecher. Stimmenthaltungen werden nicht
mitgezählt.

7.8 Abstimmungen und Wahlen erfolgen geheim, falls nicht die Mitgliederversammlung einstimmig
etwas anderes beschließt.

7.9 Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, das vom
Protokollführer zu unterzeichnen ist.

7.10 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins
dies erfordert oder wenn mindestens 1⁄4 der Mitglieder und Sprecher dies unter Angabe des Grundes
und des Zwecks schriftlich gegenüber dem Vorstand verlangen. Im Übrigen gelten die Regelungen über
die ordentliche Mitgliederversammlung entsprechend.

7.11 Beschlüsse der Mitgliederversammlung außerhalb einer Versammlung können auf Vorschlag des
Vorstandes unter Setzung einer angemessenen Frist im schriftlichen oder textförmigen Umlaufverfahren
mehrheitlich gefasst werden. Ein Beschluss gilt als zustande gekommen, wenn mehr als Hälfte der
Mitglieder abgestimmt haben und die Quoren nach 7.7 erreicht werden. Die Änderung oder die
Auflösung des Vereins kann außerhalb einer Versammlung nicht beschlossen werden.

8 Vorstand

8.1 Der Vorstand besteht aus einem oder einer Vorsitzenden und mindestens zwei weiteren Mitgliedern.
Der Vorstand konstituiert sich mit Ausnahme des oder der Vorsitzenden selbst. Wählbar sind natürliche
Personen, die Vertreter oder Repräsentanten der Mitglieder sind. Über die Größe des Vorstandes
entscheidet die Mitgliederversammlung.

8.2 Der Verein wird durch ein Vorstandsmitglied allein gerichtlich und außergerichtlich vertreten
(Vorstand im Sinne von § 26 BGB).

8.3 Im Innenverhältnis gilt, dass Rechtsgeschäfte mit einer Verpflichtung des Vereins von mehr als 5000
€ oder Dauerschuldverhältnisse mit einer jährlichen Verpflichtung von mehr als 2000 € vom Vorstand
nur abgeschlossen werden können, wenn die Mitgliederversammlung diesen Geschäften zugestimmt
hat.

8.4 Der Vorstand hat folgende Aufgaben:

8.4.1 Wahrnehmung der laufenden Geschäfte sowie die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung,

8.4.2 Aufstellung eines jährlichen Einnahme- und Ausgabenplans,



8.4.3 Vorbereitung und Leitung der Mitgliederversammlung,

8.4.4 alle übrigen im Verein wahrzunehmenden Aufgaben, sofern diese nicht anderen Organen
zugewiesen sind.

8.5 Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit
eines Vorstandsmitglieds endet mit der Übernahme des Amtes durch seinen Nachfolger. Endet das Amt
vorzeitig, bestellt die Mitgliederversammlung für die restliche Amtszeit einen Nachfolger.

8.6 Der Vorstand entscheidet durch Beschluss in Vorstandssitzungen. Beschlüsse werden mit der
Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst; die Stimme des Vorsitzenden entscheidet. Außerhalb von
Vorstandssitzungen können Beschlüsse im schriftlichen oder textförmigen Umlaufverfahren gefasst
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden sind.

8.7 Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.

9 Mitgliedsbeiträge

9.1 Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern und Gruppenmitgliedern einen jährlichen
finanziellen Beitrag.

9.2 Die Höhe der Beiträge wird unter Berücksichtigung der Planungen des Vorstandes im Voraus von
der Mitgliederversammlung festgelegt.

9.3 Beiträge dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

9.4 Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

10 Auflösung des Vereins

10.1 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden.

10.2 Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes bestimmt, ist der Vorsitzende Liquidator.

10.3 Die Mitgliederversammlung beschließt über den oder die Anfallberechtigten eines eventuellen
Liquidationsüberschusses.
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